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Corona-Pandemie und Arbeitsgerichtsbetrieb 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Tätigkeit der Arbeitsgerichte teilt uns unsere 
Landesvereinigung Arbeitgeber Baden-Württemberg folgendes mit: 

An die Geschäftsführungen 
unserer Mitgliedsverbände und 
die Teilnehmer des Arbeitskreises 
"Juristische Mitarbeiter/innen der Landesvereinigung" 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
anbei erhalten Sie eine Information des Präsidenten des Landesarbeitsgerichts, Herrn Dr. Natter, dass in der 
Arbeitsgerichtsbarkeit Baden-Württemberg - von unaufschiebbaren Sachen (Eilverfahren und einige besondere 
Verfahren) abgesehen - bis zum 19.04.2020 keine Sitzungen mehr stattfinden. Das entsprechende Schreiben hierzu 
finden Sie in der Anlage zu dieser E-Mail [ISTE: am Ende des Dokuments]. Das Vorgehen der Arbeitsgerichtsbarkeit 
entspricht den Vorgaben des Justizministeriums Baden-Württemberg: Link  
 
Auswirkung könnte die aktuelle Situation auf die Schriftsatzfristen haben. Zum einen geht es dabei um nicht einhaltbare 
Fristen, da eine Abstimmung mit den Unternehmen und der weiteren Sachverhaltsaufklärung aufgrund der aktuellen 
Situation nicht möglich ist. Zum anderen stellt sich die Frage der Einhaltung der Schriftsatzfrist bei einer Ausgangssperre, 
die auch das Arbeiten in Bürogebäuden verbietet.  
 
Vor diesem Hintergrund wären die aktuellen Schriftsatzfristen/Berufungsbegründungsfristen zu prüfen und ggf. 
Schriftsatzverlängerungen zu beantragen bzw. diese für den "Ernstfall" vorzubereiten. Aufgrund der Ungewissheit 
empfiehlt es sich, den Verlängerungsantrag eher großzügig zu bemessen (ggf. Ende Mai).  
 
Bei Notfristen, die nicht verlängert werden können (z.B. Berufungseinlegung oder 100er Frist) muss versucht werden, die 
Fristen irgendwie zu wahren. Notfalls ist zu klären, welcher Mitarbeiter von zu Hause aus drucken und faxen könnte. 
 
Bitte bedenken Sie bei anderen Notfristen, die verlängert werden könnten (z.B. Berufungsbegründungsfrist), dass hier nur 
einmal eine Fristverlängerung möglich ist (insoweit auch hier eher großzügiger Verlängerungsantrag).  

Mit freundlichen Grüßen 
 
Philipp Merkel 
Leiter Referat Arbeitsrecht  
Arbeitgeber Baden-Württemberg 
 

Sollten Sie zu laufenden Verfahren Fragen haben, kommen Sie bitte jederzeit auf uns zu. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Arne Hilt   Martina Grühbaum 

https://www.justiz-bw.de/,Lde/Startseite/Service/Minister+Wolf+zu+weiteren+Corona-Massnahmen+in+Justiz+und+Justizvollzug/?LISTPAGE=1825757
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